
Synoptische Darstellung zum Nachtrag III zum Personalreglement (PR) vom 21. Februar 2012 
 
Personalreglement (PR) sRS 191.1 
vom 21. Februar 20121 
 

Stand: 1.1.2014  

Das Stadtparlament erlässt gestützt auf Art. 95 Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 21. April 20092 als Reglement: 

Geltende Fassung  Nachtrag III zum Personalreglement (PR) 

 I. Allgemeine Bestimmungen    

Geltungsbereich Art. 1 
1
 Dieses Reglement gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Stadt St.Gallen, ausgenommen für: 
a) Kindergärtnerinnen und Kindergärtner; 
b) Lehrerinnen und Lehrer. 
2
 Vorbehalten bleiben:  

a) Bestimmungen des übergeordneten Rechts, namentlich be-
treffend Arbeitszeit und Sozialversicherung;  

b) ergänzende Bestimmungen des Stadtrats über das Arbeitsver-
hältnis der Schulleitungen. 

3
 Für die Arbeitsverhältnisse, die auf einer Wahl durch das Stadt-

parlament beruhen, gilt dieses Reglement nach Massgabe von 
Ziff. III. 

   

Ziele Art. 2 
Das Personalreglement soll: 
a) die personalrechtliche Grundlage schaffen, dass die öffentli-

chen Aufgaben durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadt gesetzmässig, effizient und wirtschaftlich erfüllt wer-
den; 

b) gewährleisten, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadt zeitgemässe, faire und chancengleiche Arbeitsbe-
dingungen gelten, insbesondere im Bereich der Entlöhnung 
und der Sozialleistungen, der Gesundheit, der Weiterbildung 
und der Mitwirkung; 

c) sicherstellen, dass die Stadt in der Lage ist, fähige und moti-
vierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu 
erhalten. 

   

Persönlichkeits-
schutz 

Art. 3 
1
 Die Stadt achtet und schützt die Persönlichkeit der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. 
2
 Sie trifft insbesondere Vorkehren zum Schutz vor Diskriminie-

rung und sexueller Belästigung. 
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Rechtsnatur des Ar-
beitsverhältnisses 

Art. 4 
1
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im öffentlich-recht-

lichen Arbeitsverhältnis. 
2
 Vorbehalten bleiben privatrechtliche Arbeitsverhältnisse, wenn 

eine vorübergehende Beschäftigung, namentlich für die Durch-
führung eines bestimmten Projekts oder für Praktikums- oder 
Ausbildungszwecke, in Frage steht. 

   

Berufliche Vorsorge Art. 51 
1
 Die berufliche Vorsorge richtet sich nach: 

a) Reglement über die Pensionskasse der Stadt St.Gallen vom 
30. April 20132; 

b) Reglement über die Sparkasse für das Gemeindepersonal 
vom 24. August 19993. 

2
 Für die Leistungen bei Nichtwiederwahl gilt das Reglement 

über Ruhegehalt und Entschädigungen bei Nichtwiederwahl von 
Angestellten.4 

   

Ergänzende Be-
stimmungen 

Art. 6 
Der Stadtrat kann ergänzende Bestimmungen erlassen. 
 

   

 II. Öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis    

 1. Entstehung und Beendigung    

 A Entstehung    

Entstehung Art. 7 
Das Arbeitsverhältnis entsteht durch Abschluss des schriftlichen 
Arbeitsvertrags. 

   

Dauer Art. 8 
Das Arbeitsverhältnis wird in der Regel auf unbestimmte Dauer 
begründet. 

   

Inhalt des Arbeits-
vertrags 

Art. 9 
1
 Der Arbeitsvertrag regelt: 

a) Funktion, Aufgaben- und Arbeitsbereich; 
b) Beschäftigungsumfang; 
c) Lohnklasse und Anfangslohn; 
d) besondere Verpflichtungen; 
e) Antritt der Arbeitsstelle; 
f) Dauer des Arbeitsverhältnisses. 
2
 Der Arbeitsvertrag kann mit Bezug auf Arbeitszeit, Ferien und 

Urlaub sowie Weiterbildung von den Bestimmungen dieses Reg-
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lements abweichen, wenn besondere Umstände des Arbeitsver-
hältnisses dies rechtfertigen und der Grundsatz rechtsgleicher 
Behandlung der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht verletzt wird. 

Probezeit Art. 10 
1
 Die ersten drei Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Pro-

bezeit. 
2
 Die Probezeit kann um längstens drei Monate verlängert wer-

den. 
 

   

 B Beendigung    

Beendigungsgrün-
de 

Art. 11 
Das Arbeitsverhältnis endet: 
a) durch Kündigung; 
b) durch Ablauf der im Arbeitsvertrag vereinbarten Dauer; 
c) durch Aufhebung in gegenseitigem Einvernehmen; 
d) durch Erreichen der Altersgrenze; 
e) durch Invalidität; 
f) durch Tod der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. 

   

Ordentliche Kündi-
gung 

Art. 12 
1
 Das Arbeitsverhältnis kann beidseits durch ordentliche Kündi-

gung aufgelöst werden: 
a) auf Ende des dritten, der Kündigung folgenden Monats; 
b) während der ordentlichen Probezeit: unter Einhaltung einer 

Frist von sieben Tagen; 
c) während der verlängerten Probezeit: unter Einhaltung einer 

Frist von vierzehn Tagen. 
2
 Die Kündigung durch den Arbeitgeber bedarf eines hinreichen-

den sachlichen Grundes. 

   

Fristlose Kündigung Art. 13 
1
 Das Arbeitsverhältnis kann aus wichtigem Grund fristlos aufge-

löst werden. 
2
 Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn nach Treu und Glauben die 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar ist. 

   

Form Art. 14 
Die Kündigung bedarf der schriftlichen Form. 

   

Kündigungsschutz 
und Folgen un-
rechtmässiger 
Kündigung 

Art. 15 
1
 Die Bestimmungen des Obligationenrechts über den Kündi-

gungsschutz (Art. 336; 336c - 336d) und die Folgen der Kündi-
gung zur Unzeit (Art. 336c Abs. 2) oder wegen missbräuchlicher 
Kündigung (Art. 336a; 337b - 337d OR) gelten sachgemäss. Die 
Be-stimmungen über die Folgen missbräuchlicher Kündigung (Art. 
336a OR) finden auch Anwendung, wenn die Kündigung ohne 

   



sRS 191.1 
 
 

hinreichenden sachlichen Grund erfolgt ist. 
2
 Die Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung  

(Art. 336a Abs. 2; 337c Abs. 3 OR) darf den Lohn für zwölf Mona-
te nicht überschreiten. 
3
 Bei Krankheit oder Unfall kann das Arbeitsverhältnis auf Ende 

des Lohnanspruchs gemäss Art. 57 Abs. 1 dieses Reglements 
gekündigt werden. Besteht eine Versicherung (Art. 57 Abs. 4), 
welche die Lohnfortzahlung ungeachtet der Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses gewährleistet, so kann die Kündigung auf den 
Zeitpunkt erfolgen, in welchem die Verhinderung an der Arbeits-
leistung zwölf Monate gedauert hat. 

Altersgrenze Art. 161 
1
 Der ordentliche Übertritt in den Ruhestand erfolgt am 1. Tag 

des Monats nach der Vollendung des 65. Altersjahres. 
2
 Der Stadtrat kann in den Ausführungsbestimmungen für be-

stimmte Kategorien von Beschäftigten, die hohen Belastungen 
ausgesetzt sind, eine Finanzierung für einen früheren Ruhestand 
vorsehen. 
3
 Das Arbeitsverhältnis kann im gegenseitigen Einvernehmen 

über die Altersgrenze hinaus weitergeführt werden, wenn dies 
aus besonderen, im öffentlichen Interesse liegenden Gründen ge-
rechtfertigt ist. 

   

Übertritt in den  
Ruhestand vor  
Erreichen der  
Altersgrenze 

Art. 17 
1
 Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann nach Vollendung 

des 60. Altersjahres vorzeitig in den Ruhestand treten. 
2
 Der Rücktritt ist schriftlich und sechs Monate im Voraus anzu-

zeigen. 

   

Pensionierung we-
gen Invalidität 

Art. 18 
Das Arbeitsverhältnis endet ganz oder teilweise, wenn der Mitar-
beiterin oder dem Mitarbeiter eine Invalidenrente der Eidg. Invali-
denversicherung zugesprochen worden ist. 

   

Rentenanspruch  Art. 191 
Der Rentenanspruch bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
gemäss den Art. 16 - 18 richtet sich nach dem jeweiligen Leis-
tungsreglement der Pensionskasse der Stadt St.Gallen. 
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Abgangsentschädi-
gung 

Art. 20 
Der Arbeitgeber kann eine Abgangsentschädigung von höchstens 
einem Jahreslohn zusprechen, wenn: 
a) das Arbeitsverhältnis ohne Verschulden der Mitarbeiterin oder 

des Mitarbeiters beendet wird, ohne dass ein Anspruch auf 
eine Rente der Pensionskasse besteht, sofern die Mitarbeite-
rin oder der Mitarbeiter das 45. Altersjahr vollendet und das 
Arbeitsverhältnis mindestens 10 Jahre gedauert hat; 

b) die Abgangsentschädigung geeignet und gerechtfertigt ist, ei-
ne betrieblich geforderte Reorganisation zu unterstützen. 

   

Freistellung Art. 21 
1
 Der Arbeitgeber kann eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter 

während der Kündigungsfrist von der Arbeitsleistung freistellen. 
2
 Ein während der Freistellung anderweitig erzieltes Erwerbsein-

kommen wird an den Lohn angerechnet. 
 

   

 2. Inhalt des Arbeitsverhältnisses    

 A Allgemeines    

Dienstleistung; 
Grundsatz 

Art. 22 
1
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen die ihnen übertra-

genen Aufgaben in Übereinstimmung mit Verfassung, Gesetz und 
den ihnen erteilten Weisungen. 
2
 Sie erledigen ihre Aufgaben bürgerfreundlich, zielgerichtet, 

wirtschaftlich und zweckmässig. 
3
 Sie arbeiten zusammen und unterstützen sich gegenseitig. 

4
 Sie unterlassen ausserhalb des Dienstes, was die gute Erfül-

lung der Verwaltungsaufgaben in Frage stellt. 

   

Änderung der Auf-
gaben 

Art. 23 
Wenn die dienstlichen Bedürfnisse es erfordern und die Ände-
rung des Aufgaben- oder Arbeitsbereichs zumutbar ist, können: 
a) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Aufgaben zugeteilt werden, 

die nicht zum vertraglich umschriebenen Aufgabenbereich ge-
hören; 

b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem anderen als dem 
vertraglich umschriebenen Arbeitsbereich eingesetzt werden. 

   

Leistungsbeurtei-
lung 

Art. 24 
1
 Der Stadtrat erlässt Bestimmungen über die Beurteilung der 

Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
2
 Die Leistungsbeurteilung dient als Grundlage für die gute Erfül-

lung der Verwaltungsaufgaben, eine leistungsgerechte Entlöh-
nung und die Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 Beurteilung der 
Mitarbeitenden 

Art. 24 
1
 Der Stadtrat erlässt Bestimmungen über die Beurteilung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
2
 Die Mitarbeitendenbeurteilung dient als Grundlage für die gute 

Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, eine leistungsgerechte Ent-
löhnung und die Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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Förderung der be-
ruflichen Entwick-
lung 

Art. 25 
1
 Der Stadtrat erlässt Bestimmungen über die Fort- und Weiter-

bildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über den Ur-
laub für Bildungszwecke. 
2
 Er fördert den beruflichen Nachwuchs. 

   

Wohnsitz Art. 26 
Der Stadtrat kann für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit lei-
tender Funktion den Wohnsitz in der Stadt St.Gallen vorschrei-
ben, wenn die Bedeutung der ihnen obliegenden Aufgaben dies 
rechtfertigt. 

   

Wohnkreis und 
Dienstwohnung 

Art. 27 
1
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bereitschafts- oder Si-

cherheitsdienst leisten, haben in der Stadt St.Gallen oder in dem 
vom Stadtrat bezeichneten Umkreis zu wohnen.  
2
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können verpflichtet werden, 

eine Dienstwohnung zu beziehen, sofern das für die Erfüllung ih-
rer Aufgaben angezeigt ist. 

   

Ausübung öffent-
licher Ämter 

Art. 28 
1
 Für die Ausübung eines öffentlichen Amts ist die Bewilligung 

des Stadtrats einzuholen, ausser wenn das Amt ausserhalb der 
Arbeitszeit ausgeübt wird und nicht erheblich belastet. 
2
 Der Stadtrat erteilt die Bewilligung, gegebenenfalls mit Aufla-

gen, wenn die Ausübung des öffentlichen Amts mit der guten Er-
füllung der Verwaltungsaufgaben vereinbar ist. 

   

Ausübung von Ne-
benbeschäftigun-
gen 

Art. 29 
1
 Für die Ausübung einer regelmässigen Nebenbeschäftigung, 

mit der ein Einkommen verbunden ist, oder die zeitlich stark be-
ansprucht, ist die Bewilligung des Stadtrats einzuholen. 
2
 Der Stadtrat verweigert die Bewilligung, wenn die Nebenbe-

schäftigung von der Art oder dem Umfang der Tätigkeit her mit 
dem Arbeitsverhältnis nicht vereinbar ist. 
3
 Er erlässt nähere Bestimmungen über die Bewilligung von Ne-

benbeschäftigungen. 

   

Verschwiegenheit Art. 30 
1
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit 

verpflichtet über Angelegenheiten, die sie in ihrer dienstlichen 
Stellung erfahren haben. 
 
2
 Die Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses bestehen. 

   
1
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit 

verpflichtet über Angelegenheiten, die sie in ihrer dienstlichen 
Stellung erfahren haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen 
des Öffentlichkeitsgesetzes vom 18. November 2014. 

  



sRS 191.1 
 
 

Verbot der Annah-
me von Geschen-
ken 

Art. 31 
1
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen keine Geschenke 

annehmen, die wegen ihrer dienstlichen Stellung oder Tätigkeit 
gemacht werden. 
2
 Ausgenommen sind Höflichkeitsgeschenke von geringem 

Wert. 

  
 

Arbeitszeugnis Art. 32 
1
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jederzeit Anspruch 

auf ein Arbeitszeugnis. 
2
 Das Arbeitszeugnis beschränkt sich auf Angaben zu Art und 

Dauer des Arbeitsverhältnisses, wenn eine Mitarbeiterin oder ein 
Mitarbeiter es wünscht. 

   

Ärztliche Untersu-
chung 

Art. 33 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können verpflichtet werden, 
sich bei Krankheit, Unfall oder stark verminderter Arbeitsfähigkeit 
einer arbeits- oder vertrauensärztlichen Untersuchung zu unter-
ziehen. Es stehen Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung. 

   

Rechtsschutz Art. 34 
1
 Werden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Zusammenhang 

mit der Erfüllung ihrer Aufgaben auf dem Rechtsweg belangt  
oder erweist sich die Beschreitung des Rechtswegs zur Wahrung 
ihrer Rechte als notwendig und angemessen, so gewährt der 
Stadtrat zumindest für das erstinstanzliche Verfahren Rechts-
schutz. 
2
 Ausgenommen sind: 

a) geringfügige Übertretungen; 
b) Verfahren, in denen die Stadt Gegenpartei ist. 
3
 Der Stadtrat kann: 

a) die Kostenübernahme im Einzelfall ablehnen, wenn die Mitar-
beiterin oder der Mitarbeiter eine schwerwiegende und offen-
kundige Amtspflichtverletzung begangen hat; 

b) eine Kostenrückerstattung verfügen, wenn das Verfahren 
ergibt, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter vorsätzlich 
oder grobfahrlässig gehandelt hat. 

 

   

 B Arbeitszeit    

Ordentliche Ar-
beitszeit 

Art. 35 
1
 Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 42 Stun-

den. 
2
 Der Stadtrat regelt: 

a) Einteilung der Arbeitszeit, namentlich auf die einzelnen Tage 
und Wochen; 

b) Jahresarbeitszeitmodelle und weitere Modelle; 
c) flexible Arbeitszeit; dabei darf die wöchentliche Arbeitszeit um 
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höchstens eine Stunde ausgeweitet werden; die Abgeltung 
erfolgt durch zusätzliche Ferien; 

d) Leistung von Teilzeitarbeit; 
e) gleitende Arbeitszeit; 
f) Arbeit von zu Hause aus; 
g) Arbeitszeit in Arbeitsbereichen mit besonderen Dienstplänen; 
h) Zeitzuschläge für Nachtarbeit sowie für Arbeit an Sonn- und 

Feiertagen; 
i) Zeitzuschläge für angeordnete Überzeit während der Nacht, 

an Samstagen und arbeitsfreien Tagen sowie an Sonn- und 
Feiertagen. 

Überzeit; Grundsatz Art. 36 
1
 Als Überzeit gilt Arbeit, die: 

a) über die tägliche Soll-Arbeitszeit hinausgeht und 
b) angeordnet worden ist. 
2
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, Überzeit 

zu leisten, sofern das für die gute Erfüllung der Verwaltungsauf-
gaben erforderlich und für sie zumutbar ist. 
3
 Überzeit soll: 

a) zwei Stunden am Tag nicht überschreiten, ausser an arbeits-
freien Tagen oder in Notfällen; 

b) im Kalenderjahr nicht mehr als 220 Stunden betragen. 

   

Kompensation 
durch Freizeit 

Art. 37 
1
 Überzeit wird soweit als möglich durch Freizeit von entspre-

chender Dauer ausgeglichen. 
2
 Der Ausgleich soll innert zwölf Monaten erfolgen. 

   

Entschädigung Art. 38 
1
 Überzeit, die nicht durch Freizeit ausgeglichen werden kann, 

wird entschädigt. 
2
 Wer in der 22. Lohnklasse oder höher eingereiht ist, erhält nur 

dann eine Entschädigung, wenn ausserordentliche Verhältnisse 
zu längeren Überzeitleistungen geführt haben. Die Entschädigung 
erfolgt durch eine vom Stadtrat festgesetzte Pauschale. 
 

   
 
 
2
 Wer in der Lohnklasse H oder höher eingereiht ist, erhält nur 

dann eine Entschädigung, wenn ausserordentliche Verhältnisse 
zu längeren Überzeitleistungen geführt haben. Die Entschädigung 
erfolgt durch eine vom Stadtrat festgesetzte Pauschale. 

 C Lohn und Sozialleistungen    

 a) Jahreslohn    

Lohnklassen und 
Lohnstufen 

Art. 39 
1
 Der Jahreslohn wird nach Lohnklassen im Anhang zu diesem 

Reglement geregelt. 
2
 Für jede Funktion werden in der Regel drei Lohnklassen vorge-

sehen. Die unterste Lohnklasse bildet die Anlaufklasse, die zwei-
te die Erfahrungsklasse und die dritte die Leistungsklasse für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit überdurchschnittlichen Leis-
tungen. 

 Lohnklassen Art. 39 
1
 Der Jahreslohn wird nach Lohnklassen und Gehaltsbändern im 

Anhang I zu diesem Reglement geregelt. 
2
 Der Stadtrat kann innerhalb der bestehenden Lohnklassen für 

einzelne Dienststellen zusätzliche Lohnklassen festlegen. 
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3
 Die Lohnklassen sind in 24 gleichmässige Stufen eingeteilt. 

4
 Der Stadtrat regelt die Zuordnung der Funktionen zu den ein-

zelnen Lohnklassen. 

3
 Für jede Funktion ist eine Lohnklasse vorgesehen. 

Ausrichtung des 
Jahreslohns 

Art. 40 
Der Jahreslohn umfasst 13 Monatslöhne. 

   

Anfangslohn Art. 41 
1
 Der Anfangslohn entspricht dem Mindestansatz der massge-

benden Lohnklasse, sofern Ausbildung, Erfahrung im Beruf oder 
andere Umstände nicht eine andere Einstufung verlangen. 
2
 Erfahrung in Betreuungs- und Erziehungsaufgaben ist ange-

messen zu berücksichtigen. 

  Art. 41 
1
 Der Anfangslohn entspricht dem Mindestansatz der massge-

benden Lohnklasse, sofern Ausbildung, Erfahrung im Beruf, das 
städtische Lohngefüge, die Arbeitsmarktsituation oder andere 
Umstände nicht eine andere Einstufung verlangen. 
2
 Erfahrungen in Betreuungs- oder Erziehungsaufgaben sowie in 

ausserberuflichen Engagements (bspw. Freiwilligenarbeit) sind 
angemessen zu berücksichtigen. 

Erhöhung innerhalb 
einer Lohnklasse 

Art. 42 
1
 Bis zur Erreichung des Höchstbetrages der massgebenden 

Lohnklasse kann der Jahreslohn bei guten Leistungen auf Beginn 
des Kalenderjahrs um eine Stufe nach Art. 39 Abs. 3 erhöht wer-
den. 
2
 Bei besonders guten Leistungen kann der Jahreslohn zusätzlich 

erhöht werden. 
3
 Der Stadtrat kann ausnahmsweise die vollständige oder teil-

weise Aussetzung der Stufenerhöhung anordnen. 

 Erhöhung innerhalb 
der Lohnklasse 
a) Grundsatz 

Art. 42 
1
 Bis zur Erreichung des Höchstbetrages der massgebenden 

Lohnklasse kann der Jahreslohn jeweils im ersten Quartal im 
Rahmen der aufgrund des Budgets in der Dienststelle zur Verfü-
gung stehenden Lohnsumme erhöht werden. 
2
 Die effektive Erhöhung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 

von folgenden Faktoren abhängig: 
- individuelles Verhalten und Leistung; 
- Alter und Berufserfahrung; 
- internes Lohngefüge; 
- Arbeitsmarktsituation; 
- eigene bisherige Lohnentwicklung; 
- allfälliger Teuerungsausgleich. 
3
 Der Lohn kann unter Berücksichtigung der Kriterien gemäss 

Abs. 2 um höchstens 10 % innerhalb der Lohnklassenbreite er-
höht werden. 
4
 Der Stadtrat kann ausnahmsweise die vollständige oder teil-

weise Aussetzung von Lohnerhöhungen anordnen. 

   b) Leistungsbereich Art. 42bis 
1
 Das Gehaltsband Mittelwert zu Maximum I ist für Mitarbeiten-

de mit langjähriger Berufserfahrung sowie guten Leistungen vor-
gesehen. 
2
 Der Leistungsbereich jeder Lohnklasse (Maximum I zu Maxi-

mum II) ist für Mitarbeitende mit langjähriger Berufserfahrung 
sowie sehr guten Leistungen vorbehalten. Für Gehaltsanpassun-
gen in diesem Bereich muss eine nicht weiter als sechs Monate 
zurückliegende Mitarbeitendenbeurteilung vorliegen, welche die 
sehr guten Leistungen dokumentiert. 
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Beförderung in eine 
höhere Lohnklasse 

Art. 43 
1
 Die Beförderung in eine höhere Lohnklasse setzt voraus, dass: 

a) der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter eine höhere Funktion 
oder ein erweiterter Aufgabenbereich zugeteilt wird oder 

b) Leistung und Erfahrung eine höhere Einstufung rechtfertigen. 
2
 Bei der Beförderung in eine höhere Lohnklasse wird der Jah-

reslohn nach Massgabe der Beförderungsgründe festgelegt. 

 Einreihung in eine 
höhere Lohnklasse 

Art. 43 
1
 Die Einreihung in eine höhere Lohnklasse setzt voraus, dass 

der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter eine höher eingereihte 
Funktion oder ein erweiterter Aufgabenbereich zugeteilt wird. 
2
 Bei der Einreihung in eine höhere Lohnklasse wird der Jahres-

lohn nach Massgabe der Einreihungsgründe festgelegt. 

Zuschlag zum 
Lohnmaximum 

Art. 44 
Zur Erhaltung hervorragender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kann ausnahmsweise ein Zuschlag zum Lohnmaximum gewährt 
werden. 

  Art. 44 
aufgehoben 

Leistungsprämien Art. 45 
1
 Für besonders gute Leistungen können einmalige Leistungs-

prämien bis zur Höhe eines Monatslohns gewährt werden. 
2
 Der Stadtrat erlässt ausführende Bestimmungen. 

   
1
 Für besonders gute Leistungen können Leistungsprämien bis 

zur Höhe von Fr. 5‘000.-- gewährt werden. 

Naturalleistungen Art. 46 
Der Stadtrat regelt die Anrechnung von Naturalleistungen. 
 

   

 b) Lohnzulagen und Spesen    

Treueprämie Art. 47 
1
 Wenn die Leistung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters es 

rechtfertigt, wird eine Treueprämie in der Höhe von 1/13 des Jah-
reslohns ausgerichtet: 
a) nach Vollendung von zehn Dienstjahren; 
b) in der Folge nach Vollendung von jeweils fünf Dienstjahren. 
2
 Die Treueprämie kann als Urlaub bezogen werden, sofern die 

betrieblichen Verhältnisse es zulassen. 
3
 Sie wird anteilmässig ausgerichtet, wenn das Dienstverhältnis 

nach mehr als zehn Dienstjahren alters- oder invaliditätshalber, 
durch Tod oder wegen nichtverschuldeter Nichtwiederwahl oder 
wegen nichtverschuldeter Kündigung aufgelöst wird. 
4
 Mit dem Entstehen eines neuen Anspruchs werden nicht be-

zogene Treueprämien ausbezahlt. 

   

Wohnsitzzulage Art. 48 
1
 Bei Wohnsitz in der Stadt St.Gallen wird eine Wohnsitzzulage 

ausgerichtet. 
2
 Die Höhe der Zulage richtet sich nach dem Anhang zu diesem 

Reglement. 
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Inkonvenienz- und 
andere Zulagen 

Art. 49 
Der Stadtrat regelt die Ausrichtung von: 
a) Inkonvenienzzulagen für Arbeitsbereiche mit besonderen 

Dienstplänen; 
b) Zulagen für angeordnete Überzeit während der Nacht, an 

Samstagen und arbeitsfreien Tagen sowie an Sonn- und Feier-
tagen; 

c) Zulagen für die Verrichtung aussergewöhnlich beschwerlicher 
oder gefährlicher Arbeiten; 

d) Funktionszulagen für die länger dauernde Erfüllung von Auf-
gaben mit erhöhter Verantwortung, die nicht zum ordentlichen 
Aufgabenbereich gehören; 

e) Verpflegungszulagen. 

   

Dienst- und 
Schutzkleider 

Art. 50 
Der Stadtrat regelt die Abgabe von Dienst- und Schutzkleidern. 

   

Auslagenersatz Art. 51 
Der Stadtrat regelt die Vergütung von Spesen. 
 

   

 c) Sozialzulagen    

Familienzulage Art. 52 
1
 Eine Familienzulage wird ausgerichtet an Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die für ein eigenes Kind, das Anspruch auf Kinder- 
oder Ausbildungszulage begründet, im eigenen Haushalt oder 
durch Unterhaltsleistungen sorgen. 
2
 Die Höhe der Familienzulage richtet sich nach dem Anhang zu 

diesem Reglement. 

   

Geburts- und Adop-
tionszulage 

Art. 53 
1
 Bei der Geburt eines Kindes wird eine Geburtszulage ausge-

richtet. 
2
 Bei der Adoption eines Kleinkindes, für welches Anspruch auf 

Lohnzahlung bei Adoption bestand (Art. 59) oder das im Zeitpunkt 
der Adoption höchstens vier Jahre alt ist, wird eine Adoptionszu-
lage ausgerichtet. 
3
 Die Höhe der Geburts- und der Adoptionszulage richtet sich 

nach dem Anhang zu diesem Reglement. 

   

Ausschluss mehr-
facher Ansprüche 

Art. 54 
Sind beide Elternteile bei der Stadt beschäftigt, so erhält das El-
ternpaar höchstens eine Familienzulage und für das gleiche Kind 
höchstens eine Geburts- und Adoptionszulage. 

   

Kinder- und Ausbil-
dungszulage 

Art. 55 
Die Kinder- und Ausbildungszulage wird gemäss der Gesetzge-
bung über die Kinderzulagen ausgerichtet. 
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 d) Lohn bei Verhinderung an der Dienstleistung    

Lohnzahlung bei 
Dienstleistungen 
mit Erwerbsersatz-
anspruch 

Art. 56 
1
 Während Militär-, Zivilschutz- und Zivildiensten, die Anspruch 

auf Leistungen gemäss Erwerbsersatzordnung begründen, be-
steht in den ersten zwei Monaten einer Dienstleistung Anspruch 
auf den vollen Lohn, in der restlichen Zeit auf 80 Prozent. 
2
 Die Erwerbsausfallentschädigung fällt, auch für Dienstleistun-

gen während der arbeitsfreien Zeit, der Stadt zu. 
3
 Ist der Lohn niedriger als die Entschädigung, so wird diese aus-

gerichtet. 

   

Lohnzahlung bei 
Krankheit oder Un-
fall 

Art. 57 
1
 Bei Krankheit oder Unfall besteht während 24 Monaten An-

spruch auf Lohnfortzahlung, in der Probezeit während zwei Mona-
ten. 
2
 Sie beträgt während der ersten zwölf Monate 100 Prozent und 

anschliessend 80 Prozent des Lohns. In Härtefällen kann die 
Lohnfortzahlung bis auf 100 Prozent des Nettolohnes erhöht 
werden. 
3
 Ist die Krankheit oder der Unfall auf grobes Verschulden oder 

auf ein Wagnis zurückzuführen, so kann der Lohn gekürzt wer-
den. 
4
 Der Stadtrat kann für die Lohnfortzahlung eine Krankentaggeld-

Versicherung abschliessen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
tragen für die zweiten zwölf Monate der Lohnfortzahlung die Hälf-
te der Prämien. 

   

Geburt, Mutter- 
und Vaterschaftsur-
laub 

Art. 58 
1
 Bei Niederkunft wird die Mutterschaftsentschädigung als volle 

Lohnzahlung während 16 Wochen ausgerichtet, sofern die Vor-
aussetzungen für die Mutterschaftsentschädigung nach Bundes-
gesetzgebung erfüllt sind. 
2
 Als Zeitraum der Arbeitsunterbrechung, die mit Niederkunft in 

Zusammenhang steht, gelten in der Regel zwei Wochen vor und 
14 Wochen nach der Geburt. 
3
 Väter haben ab Geburt eines Kindes innert eines Monats An-

spruch auf Urlaub bei vollem Lohn. Fünf Tage bis und mit dem 
dritten Dienstjahr, zehn Tage ab dem vierten Dienstjahr. 
4
 Der Stadtrat erlässt Bestimmungen über den Vollzug. 

   

Lohnzahlung bei 
Adoption 

Art. 59 
1
 Bei Arbeitsaussetzung zur Aufnahme eines Kleinkindes, das 

höchstens 4 Jahre alt ist, zur Pflege und Erziehung zwecks späte-
rer Adoption, wird der Lohn während acht Wochen ausgerichtet. 
2
 Arbeiten beide Adoptiveltern bei der Stadt St.Gallen, so besteht 

der Anspruch nur für einen Elternteil. Die Adoptiveltern können 
die Arbeitsaussetzung aufteilen. 
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Lohnnachgenuss Art. 60 
Beim Tod einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters werden den 
Hinterlassenen, für deren Unterhalt die Verstorbene oder der Ver-
storbene zum überwiegenden Teil aufgekommen ist, Lohn und 
Sozialzulagen für den Sterbemonat und zwei weitere Monate 
ausgerichtet. 

   

Verhältnis zu Drit-
ten 

Art. 61 
1
 Lohnersatzleistungen von Sozialversicherungen oder ersatz-

pflichtigen Dritten fallen der Stadt zu, solange sie den Lohn wei-
ter ausrichtet. Anteilmässige Ersatzleistungen werden entspre-
chend angerechnet. 
2
 Gegen schadenersatzpflichtige Dritte tritt die Stadt im Umfang 

ihrer Leistungen in den Ersatzanspruch ein. 
 

   

 e) Verschiedenes    

Teuerungsbedingte 
Anpassung von 
Lohn und Zulagen 
a) Grundsatz 

Art. 62 
1
 Der Jahreslohn wird in der Regel jährlich teuerungsbedingt neu 

festgelegt. 
2
 Der Stadtrat bestimmt die Anpassung im Rahmen der mit dem 

Voranschlag bewilligten Kredite durch Änderung des Anhangs zu 
diesem Reglement. Er berücksichtigt die Entwicklung der Le-
benshaltungskosten, die Finanzlage der Stadt sowie die allge-
meine Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage. 
3
 Die Lohnzulagen und die Sozialzulagen kann der Stadtrat perio-

disch der Teuerung anpassen. 

   

b) Begrenzung Art. 63 
1
 Die jährliche Anpassung darf die Jahresteuerung gemäss Lan-

desindex der Konsumentenpreise um nicht mehr als 3 Prozent-
punkte unterschreiten. 
2
 Der Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise kann 

höchstens um 6 Prozentpunkte unterschritten werden. 
3
 Massgebend ist der Stand des Landesindexes der Konsumen-

tenpreise im Oktober des Vorjahrs. 

   

Prämien der Un-
fallversicherung 

Art. 64 
1
 Die Stadt leistet einen angemessenen Anteil der Prämien für 

die Versicherung gegen Nichtberufsunfälle. 
2
 Der Stadtrat bestimmt den Anteil. 

 

   

 D Ferien, Urlaub, Feiertage    

Ferien Art. 65 
1
 Die jährlichen Ferien betragen ab Beginn des Kalenderjahrs, in 

welchem das betreffende Altersjahr vollendet wird: 
a) bis zum 20. Altersjahr: 5 Wochen; 
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b) ab dem 21. bis zum 44. Altersjahr: 4 Wochen; 
c) ab dem 45. bis zum 54. Altersjahr: 5 Wochen; 
d) ab dem 55. Altersjahr: 6 Wochen. 
2
 Bei jeder Dienststelle wird die Ferieneinteilung am Anfang des 

Jahres nach Anhören der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so 
festgelegt, dass die gute Erfüllung der Verwaltungsaufgaben ge-
währleistet bleibt. 
3
 Bei besonderen Verhältnissen kann der Stadtrat zusätzliche Fe-

rien bewilligen. 

Bezug Art. 66 
1
 Ferien sind in der Regel im Kalenderjahr zu beziehen, in wel-

chem der Anspruch entsteht. 
2
 Die Ferientage verfallen ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, 

in welchem sie entstanden sind. 
3
 Der Stadtrat kann im Einzelfall eine abweichende Regelung 

treffen, wenn ausserordentliche Umstände den Ferienbezug ver-
unmöglichen. 

   

Kürzung Art. 67 
1
 Der Ferienanspruch wird anteilmässig gekürzt, wenn: 

a) das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Jahr dauert; 
b) unbezahlter Urlaub von mehr als einem Monat bezogen wird. 
2
 Der Ferienanspruch kann bei bezahltem Urlaub oder bei länger 

dauernder Verhinderung an der Dienstleistung anteilmässig ge-
kürzt werden. Der Stadtrat erlässt ausführende Bestimmungen. 

   

Urlaub Art. 68 
1
 Der Stadtrat regelt die Gewährung von bezahltem und unbe-

zahltem Urlaub. 
2
 Er sieht vor, dass für die Ausübung eines öffentlichen Amts ein 

angemessener Anspruch auf bezahlten Urlaub besteht. 

   

Feiertage und ar-
beitsfreie Tage 

Art. 69 
1
 Feiertage sind: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, 

Pfingstmontag, 1. August, Allerheiligen, Weihnachten, Stephans-
tag. 
2
 Arbeitsfreie Tage sind: 2. Januar, Kinderfesttag, Nachmittag 

des 1. Mai. 
3
 Der Stadtrat regelt die Schalteröffnung an arbeitsfreien Tagen, 

den Arbeitsschluss vor Feiertagen sowie den Ausfall von Arbeits-
tagen an Weihnachten und Neujahr. 
 

   

 E Mitwirkung    

Mitwirkung Art. 70 
1
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Personalausschüsse 

in Dienststellen, die Personalvereinigungen und deren Präsiden-
tenkonferenz haben das Recht auf Mitwirkung in Personalangele-
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genheiten. 
2
 Der Stadtrat erlässt ausführende Bestimmungen über die Mit-

wirkung. 
 

 F Vorkehren bei Ungenügen oder Pflichtverletzung    

Grundsatz Art. 71 
1
 Wenn Leistung oder Verhalten der Mitarbeiterin oder des Mit-

arbeiters den Anforderungen nicht genügen oder Pflichten aus 
dem Arbeitsverhältnis verletzt werden, werden die geeigneten 
Führungsmassnahmen getroffen. 
2
 Zudem können: 

a) eine Beanstandung oder Ermahnung durch die Leiterin oder 
den Leiter der Dienststelle oder der Direktion ausgesprochen 
werden, mit oder ohne Androhung der Kündigung; 

b) personalrechtliche Massnahmen angeordnet werden. 
3
 Vorbehalten bleibt die Kündigung des Arbeitsverhältnisses, 

wenn dieses wegen des Ungenügens oder der Pflichtverletzung 
aufgelöst werden soll. 

   

Personalrechtliche 
Massnahmen 

Art. 72 
1
 Personalrechtliche Massnahmen sind: 

a) schriftlicher Verweis; 
b) Lohnkürzung; 
c) Rückstufung; 
d) Zuweisung von anderen Aufgaben oder Einsatz in einem an-

deren Arbeitsbereich, mit oder ohne Lohnkürzung oder Rück-
stufung; 

e) Einstellung im Dienst, wenn dies im öffentlichen Interesse 
geboten ist. 

2
 Es kann zusätzlich die Kündigung angedroht werden. 

   

Rechtliches Gehör Art. 73 
Die betroffene Mitarbeiterin oder der betroffene Mitarbeiter hat 
vor der Anordnung einer personalrechtlichen Massnahme oder 
vor der Kündigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf rechtli-
ches Gehör. 
 

   

 G Streiterledigungsverfahren    

Beschwerden bei 
der Ombudsperson 

Art. 74 
1
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich mit Be-

schwerden, die das Arbeitsverhältnis betreffen, gemäss dem 
Reglement über die Ombudsperson vom 23. November 20041 an 
die Ombudsperson wenden. 
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2
 Die Zuständigkeit der Ombudsperson entfällt, sobald ein Ent-

scheid des Arbeitgebers vorliegt und ein Schlichtungsbegehren 
bei der Schlichtungsstelle eingereicht werden kann. 

   

Schlichtungsbegeh-
ren bei der Schlich-
tungsstelle 

Art. 75 
1
 Bei der Schlichtungsstelle kann ein Schlichtungsbegehren ein-

gereicht werden betreffend: 
a) Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis; 
b) personalrechtliche Massnahmen; 
c) Kündigung. 
2
 Ausgenommen sind: 

a) dienstliche Anordnungen; 
b) sofern nicht die Verletzung eines verfassungsmässigen 

Rechts geltend gemacht wird: 
aa) Begründung und vertragliche Regelung des Arbeitsver-

hältnisses; 
bb) Beförderungsentscheide; 
cc) Entscheide über die Ausrichtung von ausserordentlichen 

Leistungsprämien. 
c) Ansprüche aus öffentlich-rechtlichen Versicherungen. 
3
 Das Schlichtungsbegehren ist einzureichen: 

a) im Falle der Kündigung innert der ordentlichen Kündigungs-
frist; 

b) in den übrigen Fällen innert 14 Tagen nach dem Entscheid des 
Arbeitgebers. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 bb) Lohnerhöhungen und Zuordnung zu Lohnklassen; 

Personalrechtliche 
Klage beim Verwal-
tungsgericht 

Art. 76 
1
 Die personalrechtliche Klage beim Verwaltungsgericht ist zuläs-

sig in den Fällen, für welche die Schlichtungsstelle zuständig ist. 
2
 Die personalrechtliche Klage ist innert 6 Monaten nach dem 

Entscheid der Schlichtungsstelle einzureichen. 

   

Wirkung von 
Schlichtungsbegeh-
ren und personal-
rechtlicher Klage 

Art. 77 
1
 Schlichtungsbegehren und personalrechtliche Klage haben kei-

ne aufschiebende Wirkung. 
2
 Im Falle der Kündigung kann mit personalrechtlicher Klage nur 

Entschädigung geltend gemacht werden. 

   

Organisation der 
Schlichtungsstelle 

Art. 78 
1
 Die Schlichtungsstelle der Stadt St.Gallen wird vom Stadtrat 

entsprechend der Regelung von Art. 83 des kantonalen Personal-
gesetzes bestellt. 
2
 Die Schlichtungsstelle verhandelt in Dreierbesetzung, wenn das 

Schlichtungsbegehren die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
betrifft. In den übrigen Fällen handelt die oder der Vorsitzende. 
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Verfahren Art. 79 
Schlichtungsverfahren und Verfahren der personalrechtlichen Kla-
ge richten sich im Übrigen sachgemäss nach den Bestimmungen 
der Art. 78 ff. des kantonalen Personalgesetzes. 
 

   

 III. Arbeitsverhältnisse mit Wahl durch das Stadtparlament    

Grundsatz Art. 80 
1
 Arbeitsverhältnisse, für welche die Gemeindeordnung Wahl 

durch das Stadtparlament vorsieht, werden auf Amtsdauer be-
gründet. 
2
 Der Abschluss des Arbeitsvertrags erfolgt gestützt auf diesen 

Wahlbeschluss: 
a) durch den Stadtrat: beim Arbeitsverhältnis Stadtschreibe-

rin/Stadtschreiber; 
b) durch den Stadtrat im Einvernehmen mit der GPK: beim Ar-

beitsverhältnis Leiterin/Leiter Finanzkontrolle; 
c) durch die Geschäftsprüfungskommission des Stadtparla-

ments: beim Arbeitsverhältnis der Ombudsperson und deren 
Stellvertretung. 

3
 Diese Behörden üben die Befugnisse des Arbeitgebers aus. 

4
 Die Bestimmungen dieses Reglements gelten auch für die Ar-

beitsverhältnisse mit Wahl durch das Stadtparlament, soweit 
ihnen nicht die Wahl auf Amtsdauer oder die in besonderen Reg-
lementen verankerte Unabhängigkeit der Amtsführung entgegen-
stehen. 
5
 Vorbehalten bleiben spezialrechtliche Bestimmungen über die-

se Arbeitsverhältnisse. 
 

   

 IV. Privatrechtliche Arbeitsverhältnisse    

Grundsatz Art. 81 
1
 Privatrechtliche Dienstverhältnisse werden nach den Bestim-

mungen des Obligationenrechts über den Arbeitsvertrag abge-
schlossen. 
2
 Der Stadtrat erlässt eine Verwaltungsanweisung über die Aus-

gestaltung der Arbeitsverträge. 
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 V. Übergangs- und Schlussbestimmungen    

Durch Verfügung 
begründete Ar-
beitsverhältnisse 

Art. 82 
1
 Arbeitsverhältnisse, die vor Vollzugsbeginn dieses Erlasses 

durch Verfügung begründet worden sind, werden als öffentlich-
rechtliche Arbeitsverhältnisse nach den Bestimmungen dieses Er-
lasses weitergeführt. 
2
 Die Verfügung wird durch einen öffentlich-rechtlichen Arbeits-

vertrag ersetzt, wenn sie einer Änderung bedarf. 

   

Bereitschafts- oder 
Sicherheitsdienst 

Art. 83 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Bereitschafts- oder Sicher-
heitsdienst leisten und die am 1. Januar 1989 nicht in der Stadt 
oder in dem vom Stadtrat bezeichneten Gebiet wohnen, müssen 
bei einem Wohnortswechsel den Wohnsitz in die Stadt oder in 
das vom Stadtrat bezeichnete Gebiet verlegen, soweit dies zu-
mutbar ist. 

  Art. 83 
aufgehoben 

Ferienguthaben Art. 84 
Übersteigt das bereits bestehende Ferienguthaben bei Inkrafttre-
ten dieses Reglements den Anspruch für ein Jahr und ist der Be-
zug des Ferienanspruchs für ein Jahr und des überschiessenden 
Anspruchs innert des Jahres nach Inkrafttreten des Reglements 
nicht möglich, so ist festzulegen, wie die Ferientage in einem an-
gemessenen Zeitraum zu beziehen sind. Es kann auch die ganze 
oder teilweise Auszahlung festgelegt werden. 

   

Änderung bisheri-
gen Rechts 

Art. 85 
1
 Die Schulordnung vom 29. August 20061 wird wie folgt geän-

dert: 

Art. 19 Abs. 2 
aufgehoben 
 
2
 Das Reglement über die Ombudsperson vom 23. November 

20042 wird wie folgt geändert: 

Art. 3 Abs. 1 lit. f (neu) 
f) Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, wenn diese der 

Schlichtungsstelle in Personalsachen unterbreitet werden 
können. 

   

Aufhebung bisheri-
gen Rechts 

Art. 86 
Das Personalreglement vom 25. Oktober 19943 wird aufgehoben. 
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   Wechsel zu den 
neuen Lohnklassen 

Art. 86bis 
1
 Die Löhne, wie sie bei Inkrafttreten des Nachtrags III bestehen, 

werden in der bisherigen Höhe in die neuen Lohnklassen über-
nommen. 
2
 Die Lohnklassenwechsel werden allen Mitarbeitenden schrift-

lich mitgeteilt. 

Inkrafttreten Art. 87 
Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten.1 

   

 
 

 
St.Gallen, 21. Februar 2012 
 
 
Die Präsidentin: 
Franziska Wenk 
 
Der Ratssekretär: 
Manfred Linke 

A 

  

 
1 Inkrafttreten: 1. Januar 2013 
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Anhang 1 des Personalreglements sRS 191.1 
Lohnskala für städtische Mitarbeitende 
vom 21. Februar 20121 

 

Jahreslohn inkl. 13. Monatslohn ab 1. Januar 20133 
 
Klasse Minimum Maximum 1 Stufe 2 Stufen 3 Stufen 
1 37'262 53’237 666 1’332 1'998 
2 39'011 55’737 697 1’394 2'091 
3 41'361 59'092 739 1’478 2'217 
4 43’706 62'443 781 1’562 2'343 
5 46’839 66'921 837 1’674 2'511 
6 48’992 69'995 876 1’752 2'628 
7 51'530 73’622 921 1’842 2'763 
8 55'049 78’648 984 1’968 2'952 
9 58'958 84'233 1'054 2’108 3'162 
10 62’084 88'699 1'109 2’218 3'327 
11 65’027 92’904 1'162 2’324 3’486 
12 68’546 97’928 1’225 2’450 3’675 
13 72’068 102’961 1’288 2’576 3’864 
14 76'370 109’107 1’365 2’730 4’095 
15 79’774 113’971 1’425 2’850 4’275 
16 83’172 118’824 1’486 2’972 4’458 
17 87’522 125’037 1’564 3’128 4’692 
18 91’872 131’252 1’641 3’282 4’923 
19 95’757 136’803 1’711 3’422 5’133 
20 99’644 142’354 1’780 3’560 5’340 
21 105’726 151’045 1’889 3’778 5’667 
22 111’807 159’732 1’997 3’994 5’991 
23 118’706 169’586 2’121 4’242 6’363 
24 125’606 179’443 2’244 4’488 6’732 
25 133’652 190’938 2’387 4’774 7’161 
26 141’699 202’436 2’531 5’062 7’593 
27 149’747 213’930 2’675 5’350 8’025 
28 157’792 225'422 2’818 5’636 8’454 
 
Familienzulage:  Fr.  3'183.-- pro Jahr 
Geburts- und Adoptionszulage4: Fr. 1'332.-- pro Kind 
Wohnsitzzulage: Fr. 3'461.-- pro Jahr 

 Anhang I des Personalreglements 
Lohnskala für städtische Mitarbeitende 
 

 

Jahreslohn inkl. 13. Monatslohn ab 1. Januar 2017 
 
Klasse Minimum Mittelwert Maximum I Maximum II 
    (Leistungsband) 
A 37'262 48‘916 55‘737 60‘570 
B 43‘706 57‘727 66‘921 71‘747 
C 51‘530 68‘936 78‘648 86‘341 
D 62‘084 81‘231 92‘904 100‘378 
E 72‘068 94‘445 109‘107 116‘821 
F 83‘172 108‘853 125‘037 134‘534 
G 95‘757 125‘290 142‘354 154‘823 
H 111‘807 147‘869 169‘586 183‘931 
I 133’652 170’575 190’938 207’498 
J 149’747 190‘403 213’930 225‘422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familienzulage:  Fr. 3'183.-- pro Jahr 
Geburts- und Adoptionszulage: Fr. 1'332.-- pro Kind 
Wohnsitzzulage: Fr. 3'461.-- pro Jahr 

 
 
 

 
1 cRS 2012, 109 
2 sRS 191.1 
3 ausgeglichener Indexstand 104,2 
4 geändert durch Nachtrag II vom 16. Dezember 2014, cRS 2014, 137 


